Umsetzung von Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention (BRK) in Nordrhein-Westfalen – inklusiver Unterricht für Kinder mit Sehbehinderung und Blindheit 

Position der Blinden- und Sehbehindertenvereine in NRW 

Sehr geehrte Frau Ministerin Löhrmann, 
sehr geehrte Damen und Herren,

die Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe in NRW nimmt hinsichtlich der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention im Bereich der schulischen Bildung die folgende Position ein und bittet darum diese bei der anstehenden gesetzestechnischen Umsetzung zu berücksichtigen. Dabei muss allen Beteiligten klar sein, dass die Verwirklichung des Inklusionsgebots erhebliche Anstrengungen erfordert, wenn sie inhaltlich gelingen soll. Inklusion ist nicht dadurch erreicht, dass Kinder mit und ohne Behinderung in einer Klasse unterrichtet werden. Zum einen muss sich die allgemeine Schule verändern, um der neuen Aufgabe gewachsen zu sein. Kinder müssen aber auch spezifisch nach Behinderung dazu befähigt werden, erfolgreich an einem inklusiven Unterricht teilzunehmen. Dabei sind die Erfordernisse in der Primarstufe, der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II getrennt und nach Bildungsgängen differenziert zu betrachten. Die Absicht der Landesregierung, Sonderpädagogische Teams an sogenannten Schwerpunktschulen zu bilden, sehen wir kritisch, weil das weder Inklusion ist noch damit die sonderpädagogische Fachlichkeit sicher gestellt ist.

Ergänzend zu unserer nachfolgenden Positionierung beziehen wir uns auf das Positionspapier der Landesarbeitsgemeinschaft Sonderpädagogische Förderung und Inklusion vom 27.11.2011, das Ihnen bereits vorliegt und Gegenstand einer Erörterung mit Ihnen, Frau Ministerin, sowie mit dem Schulausschuss des Landtags war. Ferner beziehen wir uns auf ein noch konkret unter Bezug genommenes Gutachten des Verbands für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, in dem Standards für die schulische Inklusion blinder und sehbehinderter Kinder formuliert und fachlich unterlegt sind. 

1. Beratung für allgemeine Schulen

Der Unterricht für Lernende mit Seheinschränkung in allgemeinen Schulen ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Damit er gelingt sind folgende personelle Vorkehrungen unabdingbar:

Die Klassenstärke ist zu reduzieren.

Die Klassenlehrerinnen und -lehrer brauchen Deputatsstunden für außerunterrichtliche Arbeiten im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Unterricht.

Eine Lehrkraft für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik muss für mehrere Stunden wöchentlich für die Beratung von Schule, Lehrern, Eltern und Schülern sowie für die Teilnahme am Klassenunterricht und Einzelförderung zur Verfügung stehen. Den Lernenden mit Seheinschränkung muss ein gesetzlicher Einzelanspruch auf diese Förderung zugestanden werden. 

Zur Konkretisierung des Bedarfs an sonderpädagogischer Förderung hat der Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik ein Gutachten vorgelegt, das den Bedarf an dieser Beratungstätigkeit detailliert beschreibt. Wir fügen es als Anlage bei.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Beratungsarbeit muss jedoch in jedem Fall sein, das Personal der betreffenden Schule, die Mitschüler und die Eltern über die praktischen Auswirkungen von Sehbehinderung bzw. Blindheit zu informieren und Hemmnisse im Umgang miteinander abzubauen.

2. Medienversorgung: 

Für einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung brauchen Lernende mit Seheinschränkung die gleichen Schulbücher, Materialien und Medien in gleichem Umfang, gleicher Qualität und zeitgleich wie ihre sehenden Mitschüler. Die Bereitstellung dieser Medien wird von Blindenschriftverlagen, Medienzentren an den Förderzentren für Blinde und Sehbehinderte und von privaten Firmen übernommen. Ein großes Hemmnis für eine schnelle Übertragung von Schulbüchern in hoher Qualität sind die Vorlagen, die seitens der Schulbuchverlage dafür zur Verfügung stehen. Heutige Schulbücher sind mit hohem didaktischem Anspruch sehr differenziert gestaltet. Bei der Übertragung in Blindenschrift oder sehbehindertengerechten Großdruck muss die eigentliche Struktur aus dem gedruckten Buch oder den vom Verlag gelieferten Daten i. d. R. in mühsamer und sehr langwieriger Kleinarbeit nachgebildet werden.

Dies wäre nicht notwendig, wenn Schulbuchverlage ihre Werke in einem "barrierefreien" digitalen Format bereitstellen würden. Es ist sinnvoll, in einem speziellen Projekt die technischen und organisatorischen Verfahren zu entwickeln, die diese Bereitstellung barrierefreier Daten ermöglichen.

Moderne Schulpolitik, die Lernende mit Behinderungen nicht ausgrenzt, darf nur solche Schulbücher zur Verwendung im Unterricht zulassen, die von den Verlagen auch in barrierefreier digitaler Form bereitgestellt werden. 

Dabei müssen diese barrierefreien Formate nicht nur für die Verwendung durch blinde Schülerinnen und Schüler in Brailleschrift, im Audioformat zum Anhören oder zum Lesen am Computer, sondern auch für sehbehinderte Schülerinnen und Schüler im Großdruckformat oder für die Großbilddarstellung am Computer freigegeben sein. Für die Erstellung dieser Großdruckformate muss das Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS) in Soest, das der Bezirksregierung Arnsberg unterstellt ist, ausreichende Ressourcen zur Verfügung haben.

3. Lehrendenqualifizierung

Hochwertige Bildung für Lernende mit Behinderung kann nur durch die gute Qualifikation der Lehrenden gewährleistet werden. Für den Unterricht mit blinden und sehbehinderten Schülerinnen und Schülern sind Lehrkräfte mit der Qualifikation als Blinden- und Sehbehindertenpädagogen erforderlich. Diese sind Mangelware auch in Nordrhein-Westfalen. Bereits in den vorhandenen Förderschulen mit dem Schwerpunkt Sehen sind deutlich zu wenige Lehrkräfte mit der Ausbildung zu Sonderpädagogen für Blinde und Sehbehinderte vorhanden, worunter die Vermittlung behinderungsspezifischer Kompetenzen wie das Erlernen der Blindenschrift bereits jetzt erkennbar leiden.

Für die vielen Lehrkräfte, die jetzt schon in der Bildung für Lernende mit Seheinschränkung tätig sind und keine Qualifikation als Blinden- und Sehbehindertenpädagogen haben, muss ein Modus der Nachqualifizierung gefunden werden. Berufsbegleitende Studiengänge werden schon jetzt in Marburg und Leipzig durchgeführt. Unser Bundesland sollte derartige Bildungswege dringend nutzen, um seine Lehrkräfte nachzuqualifizieren. Hierzu sollten der TU Dortmund die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um die Nachqualifizierung im eigenen Land zu ermöglichen.

Darüber hinaus regen wir die Entwicklung eines Fernstudiengangs Blinden- und Sehbehindertenpädagogik mit ausreichend Präsenzphasen als bundesweites Weiterbildungsangebot für Lehrerinnen und Lehrer zu Blinden- und Sehbehindertenpädagogen an. Hier könnten die Kompetenzen der TU Dortmund, Fachbereich Rehabilitationswissenschaften, mit denen der Fernuniversität Hagen sinnvoll verknüpft werden.

Die grundständige Ausbildung einer ausreichenden Zahl an Blinden- und Sehbehindertenpädagoginnen und –pädagogen an der TU Dortmund ist sicher zu stellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass NRW mit der TU Dortmund über einen von nur vier Standorten bundesweit für das Studium der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik verfügt und dass ein gewisser Teil der Absolventen in andere Bundesländer abwandert.

Unabhängig von der Notwendigkeit der speziellen Qualifikation für die Bildung von Lernenden mit Seheinschränkung sind natürlich die Lehrkräfte aller allgemeinen Schulen für das Unterrichten in einem inklusiven Bildungssystem zu qualifizieren, wie dies der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband auch gemeinsam mit dem Deutschen Behindertenrat fordert.

4. Unterricht in lebenspraktischen Fähigkeiten (LPF) sowie Orientierung und Mobilität (O&M) 

Nicht nur Art. 24 BRK fordert, dass Lernende mit Behinderung auch in Alltagsfertigkeiten geschult werden müssen. Bereits die KMK-Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung von 1994 sehen dies vor.

Blinde und sehbehinderte Lernende brauchen Unterricht in LPF, um ihren Alltag selbstständig zu organisieren: Ordnungs- und Suchtechniken, Ankleiden, Schuhe binden, Essen und Essenszubereitung sind Kompetenzen, die im Schulleben sehr wichtig sind. 

Ebenso wichtig ist der Unterricht in O&M. Er befähigt Menschen mit Seheinschränkung, sich selbstständig in Gebäuden und im Straßenverkehr zu orientieren. Diese Orientierungsfähigkeit ist im Schulalltag unerlässlich, z. B. um Fachräume, den Pausenhof und die Toiletten selbstständig aufsuchen zu können und den Schulweg alleine zu bewältigen.

Die Zuweisung von Personalstellen an die Förderzentren für Blinde und Sehbehinderte muss für jeden Schüler mit Seheinschränkung einen vollen LPF- und einen vollen O&M-Lehrgang einplanen. Dafür sind nicht zwingend Blinden- und Sehbehindertenpädagoginnen oder -pädagogen mit einer Zusatzqualifikation als Rehabilitationslehrer für Blinde und Sehbehinderte nötig. Es können auch ausgebildete Rehabilitationslehrerinnen und –lehrer mit anderer Grundqualifikation sein, die eine vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband zertifizierte Weiterbildung absolviert haben. Entscheidend ist, dass der Unterricht in diesen Disziplinen nur im Verhältnis 1 : 1 durchgeführt werden kann.

5. Wahlrecht

Ein neues Schulgesetz muss das Recht der Lernenden und ihrer Eltern vorsehen, zu wählen, welche Schule sie besuchen möchten. Dieses Wahlrecht muss ein echtes sein und darf nicht durch personelle, materielle oder andere Gründe eingeschränkt werden. Auch während der Schullaufbahn müssen Lernende mit Behinderungen immer wieder das Recht haben, die Beschulung in einer allgemeinen oder Förderschule zu wählen.

6. Barrierefreie Schulgebäude

Menschen mit Seheinschränkung brauchen für ihre Orientierung taktil erfassbare Leitstrukturen bzw. gute Beleuchtung und Kontraste sowie gut lesbare Beschilderungen. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler mit Seheinschränkung eine allgemeine Schule besucht, müssen das Schulgebäude und -gelände an die Orientierungsbedürfnisse der oder des Betreffenden so weit wie möglich angepasst werden. Dazu gehört ggf. auch ein Aufzug für den Transport großer und schwerer Hilfsmittel.

7. Finanzierungssicherheit

Das Land darf die Schulträger und die einzelnen Schulen mit der Inklusion von Lernenden mit Behinderung nicht allein lassen. Es muss Schluss damit sein, dass Schulträger von Eltern schriftliche Verzichterklärungen für eventuellen Mehraufwand verlangen, bevor das Kind an einer Schule dieses Schulträgers aufgenommen wird. 

Wir bitten darum, im Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Schulgesetzes NRW und damit zusammenhängender weiterer Rechtsvorschriften bei der Verbändeanhörung explizit beteiligt zu werden. 

Kopien dieses Schreibens erhalten der Behindertenbeauftragte des Landes NRW und der Vorsitzende des Schulausschusses des Landtags sowie die Direktorin des LVR und der Direktor des LWL sowie die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter NRW.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag der 

Arbeitsgemeinschaft der Blinden- und 

Sehbehindertenvereine NRW 

Klaus Hahn

Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenvereins Westfalen e.V.

Anlagen
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